
   

Zwischen  
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 
 

und  
 

der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, 
 

dem BKK- Landesverband NORD, 
zugleich für die Krankenkasse für den Gartenbau und 

handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung, 
 

der IKK classic, 
 

der Knappschaft, 
 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg 

 

 BARMER GEK 
 Techniker Krankenkasse (TK) 
 Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Ersatzkasse) 
 KKH-Allianz (Ersatzkasse)  
 HEK - Hanseatische Krankenkasse 
 hkk 

 
 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 

vertreten durch den Leiter in der vdek-Landesvertretung Hamburg 

 

 

wird folgender  

 

 

3. Nachtrag 

 

zur Honorarvereinbarung vom 27.11.2009 
 

 

 

geschlossen: 
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1. Die Ziffer 3.4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„3.4. Soweit  

1. versorgungsbereichsspezifische Verteilungsvolumen, 
2. der Vergütungsanteil für antrags- und genehmigungspflichtige Leistungen des 

Abschnitts 35.2 EBM von Ärzten der in § 87b Abs. 2 Satz 6 SGB V genannten 
Arztgruppen gemäß Ziffer 2.4. Beschluss Teil F Abschnitt I der Beschlüsse des EBA 
und/oder 

3. die Vergütungsvolumen für Vorwegabzüge gemäß Ziffer 2.5. Beschluss Teil F 
Abschnitt I der Beschlüsse des EBA  

 
tatsächlich nicht ausgeschöpft werden, werden  
 
- Unterschreitungsbeträge nach Nr. 1 jeweils zweckgebunden den Rückstellungen 

gemäß Beschluss Teil G der Beschlüsse des EBA zugeführt. Diese Rückstellungen 
stehen für einen Ausgleich von Unterdeckungen der Rückstellungen gemäß 
Beschluss Teil G der Beschlüsse des EBA zur Verfügung.  

- Unterschreitungsbeträge nach Nr. 2 und 3 werden Rückstellungen nach dem 
Verteilungsmaßstab zugeführt. Diese Rückstellungen stehen für einen Ausgleich von 
Unterdeckungen der jeweiligen Rückstellungen nach dem Verteilungsmaßstab zur 
Verfügung.  

 
Über die Verwendung nach einem Ausgleich von Unterdeckungen der Rückstellungen 
gemäß Beschluss Teil G der Beschlüsse des EBA nicht verbrauchter Beträge dieser 
Rückstellungen entscheiden die Vertragspartner zeitnah quartalsbezogen einheitlich. 
Kommt binnen einer Frist von 4 Wochen nach Information der KVH an die 
Landesverbände der Krankenkassen und den vdek über die zur Verwendung der bei der 
Ermittlung der RLV eingestellten Werte gemäß Abschnitt III der Beschlüsse des EBA 
eine einvernehmliche Regelung über die Verwendung der vorgenannten Rückstellung 
nicht zu Stande, erhöhen diese Rückstellungen die nach jeweiligen Vergütungs-/bzw. 
Verteilungsvolumen nach Satz 1 des nächst erreichbaren Kalendervierteljahres.“ 
 

 
2. Die Ziffer 9. wird wie folgt neu gefasst:  
 
„9. Honorar-Rückforderungen betreffend Leistungen außerhalb der MGV aus nachträglichen 
sachlich-rechnerischen Berichtigungen sowie Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind von der KVH 
an die Krankenkassen zurückzuzahlen.“  
 
3. Der Nachtrag tritt mit Wirkung ab dem 1. Juli 2010 in Kraft. 

 
 

 
 
 
Hamburg, den 23.04.2010 
 
 
 
 
 
 
Die Erklärungsfrist der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz ist zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht abgelaufen. 
 


